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98/J Anfrage 

der Abgeordneten Eng e, 1l.. i g n er, W 1 m bel' ger undGenossen 

an den Bundesminister für LandesverteidigUng, 

betreffend die Ansuchen um Aufs.chub des Präsenzc1ienstes .. 

-.-.- .. -
Den Bestimmungen des Wehrgesetzes entsprechend wurden in den Ste1lungs

kundmachungen die Stellungspfliehtigen darüber aufgeklärt, unter welchen 

Voraussetzungen auf Ansuchen der Antritt des ordentlichen Präsenzdienstes auf

geschoben uerden kann. Es hiess dann weiter; "i.i.nträge um Aufschub des Präsenz

dienstes können nur von den Stellungspflichtigen und nur bei der Stellungskom

mission schriftlich eingebracht i7erden." 

Diese Bestimmungen hatten zur Folge, dass bei manchen Stellungskommissionen 

Stellungspflichtige aus Schulen (Mittelschulen odor Gewerboschulen) bereits mit 

entsprechenden Gesuchen, die zumeist von den Direktionen entworfen wurden, er

scheinen, uährend Lehrlinge in den seltensten Fällen die einzelnen Punkte der 

Stellungskundmachung gelesen hatten und vor der Tatsache standen, keine Ansu

chen mitzuhaben, und jeder Möglichkeit beraubt waren, ein solches noch einzu

bringen. 

Es soll ausdrücklich festgestellt werden, dass die Kommissionen sehr ent

gegenkommend handelten und der Vertreter der Bezirksbehörde helfend eingreifen 

konnte, indem er die Gesuche an Ort und Stelle schrieb. 

Es wäre jedOCh zwockmässig, allen Stellungspflichtigen die gleichen Mög

lichkeiten zu geben. Ein Ueg dazu wäre vielleicht, auch das mündliohe Vorbringen 

des Ansuchens zu gestatten, das dann nach Belehrung durch die Stellungskommis

sion innerhalb einer gewissen Frist schriftlich mit den notwendigen Belegen nach

gebracht ~erden müsste. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

die nachstehende Anfrage 

Welche Massnahmen kann der Herr' Bundesminister ergreifen, um iLJ. Sinne der 

obigen Ausführungen allon Stcllungspflichtigen die gleichen Möglichkeiten zum 

Vorbringen eines Ansuchens UD Aufschub des Präsenz dienstes zu geben? 
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